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Mgemtint

Organ bet ftfjiueijettfdjctt %xmtt.
xxra. 3«^t8ang.

|Jer Sdjttmj. fHUitärjeitfdjrtft XLHI. Saljrgang.

©afd. 10. gfe&tuat 1877. Mr. 6.
©rfcljeint in rüodjcntltdjeri SRummern. ©er SpreiS per ©emefter ift franfo burcfj bte ©djtoetj gr. 3. 50.

©ie SSefteHungert roerben birett an „fSemto Sdjruabe, IJerlaasbudjIjanbliintj in ISafel" abrefftrt, ber Setrag roirb Bei ben
auswärtigen Slbonnenten burdj SRadjrtafjme erhoben. 3m SluSlanbe nehmen alle SBucfj^anbtungen SJefteltungert an.

SBerantröortlidjer SRebaltor: SRajor bon @lgger.

^llljalt: SRiue SBefllmmungen für ble beutfdjen Äapitutantenfdjutcn gegen ben SBerfatl bc« Unteroffijferftanbe«. — ©le Unter«
ofPjferafrage. (©djlup.) — £antelmann: ©er ©ompagnle«©lenft Im beutfdjen Jpeere. — ©er beutfdj»franjöpfdje Ärlcg 1870/71. —
©eorg ». ©örger) unb ©t. SBauer: Seitfaben bc« SPferbcwcfen«. — Slu« bem Sagebudj bc« ©eneralmajor« ßolomb. — ©ibaenoffenfdjaft:
!bunbe«|tatt: SBafjl »on ©iolfionären. ©Ic SBafjt be« Oberfriegäfommiffär«. Sßeränberungen fm 3nftruftion«corp«. ©ntlaffungen.
SRefrutcnprüfungen. ©djroctoerlfdjc« ©Ifenbafjnperfonal unt »SWaterlat. grcfwllllge« ©djleptoefen fm Sfatjre 1876. Süridj: S!Baffen>

plafcfrage Sujern: ©le Dfpjler«gcfeaftt)aft bc« ^flrdjcrtljale«. SIRIlltär.SPftidjterfa^ SBaffenplaljfrage. ©olotburn: ©te SBaffen»

plafcfrage. SBafrtlanb: Sieftaler 2Baffenplafcfragc. @t. ©atten: SWajor Gcbra«ujt. ©raubünben: SDcItltärfdjuten. ©enf: Oberft
aSaudjer»GremteH).\ — Slu«tanb: Oefterrctdj: SBunbe güpe. Surfet: ©fe türfifdje SReiteref.

$n unfete %it. WHmtnten.

Sielfad) geäußerten Söünfdjen, befonberä auä
ber Oft* unb SSeftfdjroeij, entfpredjenb, roerben roir
Jünftig bie „SRilitar^^eituug" früHer erpebiren, fo

bafj biefelbe fpäteftenä am ©onntag SRorgen tu
bie $>änbe unferer gefdjäfjten Ferren Slbonnenten

gclanat. ^u ^xptMim>

9leue Seftimmungen für bie beutfdjen Äajris
tulantenfdjulen gegen ben SBcrfoH beg

Unteroffijierjitanbeg.

Sor SaHreäfrift e!roa ertönten in ber militärifdjen
Sreffe bie Älagen am lauteften, roeldje fidj über
ben SRangel an Unteroffijieren fpejieü im beutfdjen

§eere unb über bie mangelhaften Seiftun gen ber«

felben auäfpradjen. SDie ©rünbe für biefe Grfdjei«

nung lagen flar auf ber §anb. SDaä beutfdje

Äriegäminifterium ergriff bie ridjtige Sfnitiatioe auf
biefem ©ebiete ju einem fdjon früHeren ,3«tpunft,
inbem eä bie materielle Sage ber Unteroffijiere
forooHl, roie audj iHre bienftlidje ©teüung einerfeitä
burdj ©eHaltäerHöHungen, anbererfeitä burdj beffere

Seföftigungä« unb 2BoHneinridjtungen ju oerbeffern
benuUjt roar. Sor einem SaHre etroa gefdjaH ferner
oon berfelben ©teile auä im beutfdjen §eere ein

neuer ©djritt jur Serbefferung ber „tyilunft ber

Unteroffijiere burdj bie Ginridjtung ber Äapitu«
lantenfdjulen, roeldje burdj GrtHeilung einer errjöt)*
ten roiffenfdjaftlidjen Sllbung bie Unterofftjiere in
bie Sage ju fefeen beftimmt rourben, audj in iHrem

Mpäteren bürgerlidjen Seben jur GinnaHme rron
befferen ©tellungen roie biäHer befäHigt ju fein, um
iHnen baburdj ein reeUeä Slequioalent für bie immer«

Hin beträdjtüdjen GntbeHrttngen beä SDienftlebenä

für iHre fpätere Sufunft ju bieten, ©urdj faifer«
lidjen Grlafj finb bie juerft tn biefer ^infidjt er«

tHeilten Seftimmungen nunmeHr aufgeHoben roorben
unb neue Serorbnungen gegeben, roeldje ben ©djul«
unterridjt ber Äapitulanten bei ben SEruppen regeln.
Sei ber grofeen Söidjtigfett beä Unteroffijiererfafeeä
unb ber Unteroffijierauäbilbung für eine febe Slrmee

bürfte eine furje Grörterung biefer Seftimmungen
unb ber Heutigen Sage beä Unterofftjierftanbeä unb
roie ftdj biefelbe in golge ber meHrfadj oeränberten

fojialen unb fpejiell commerjieüen unb tnbuftrieüen
SerHältniffe geftaltet Hot, um fo meHr jeitgemäf?
erfdjeinen, alä man ftdj bei %fontn, roie ^xe letzte

Rummer beroeiät, gerabe fefet lebHaft mit biefen

gragen befdjäftigt. SBir muffen unä babei für
©eutfdjlanb aüerbingä pergegenroärtigen, bafj bie

SRiüiarbenperiobe unb bie Gpodje ber ©rünbungen
oorüber ift unb jaHlreidje gabrifen unb inbuftrieKe
Gtabliffementä leer unb untätig bafteHen.

©ie neuen Seftimmungen nun \)aben oorläufig
für ben bereitä begonnenen bieäjäHrigen Sßintercur«

fuä ber SeHranftalten für Unteroffijiere unb ®e*
meine nur infofern jur Ridjtfdjnur ju bienen, alä
eä oHne Unterbredjung in benfelben möglidj ift.
©er Unterridjt ber Äapitulanten in ben militärifdjen
©iäjiplitten erleibet burdj bie neuen Seftimmungen
feine GinfdjrSnfung. gortan foU febod) ber Unter«

ridjt ber Äapitulanten auf jroei ©tufen erteilt
roerben. Sluf ber erften ©tufe follen bie ©djul«
fenntniffe ber Äapitulanten auf baäjenige SRaafj

ergänjt roerben, beffen feber Unteroffijier bebarf,
um jur polten GrfüHung feiner ©ienftobltegenHeiten
befähigt ju fein. Sluf ber jroeiten ©tufe foll ben

Unteroffijieren ©elegenHeit geboten roerben, iHre

Äenntniffe mit Rütffldjt auf bie Slnforberungen be*

fonberer militärifdjer ©ienftleiftungen (alä gelb»
roebel tc) foroie im §inblicf auf bie füttftige Ser«

forgung im Gioilbienft ju erroeitern. Sluf beiben
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An unsere Tit. Abonnenten.

Vielfach geäußerten Wünschen, besonders aus
der Ost- und Westschweiz, entsprechend, werden wir
künftig die „Militär-Zeitung" früher ervediren, so

daß dieselbe spätestens am Sonntag Morgen in
die Hände unserer geschützten Herren Abonnenten

gelangt. ZK Expédition.

Nene Bestimmungen sür die deutschen Kapi-
tulantenschulcn gegen den Verfall des

Unteroffizierftlmdes.

Vor Jahresfrist e!wa ertönten in der militärischen
Presse die Klagen am lautesten, welche stch über
den Mangel an Unteroffizieren speziell im deutschen

Heere und über die mangelhaften Leistungen
derselben aussprachen. Die Gründe für diese Erscheinung

lagen klar auf der Hand. Das deutsche

Kriegsministerium ergriff die richtige Initiative auf
diesem Gebiete zu einem schon früheren Zeitpunkt,
indem es die materielle Lage der Unterofsiziere
sowohl, wie auch ihre dienstliche Stellung einerseits
durch Gehaltserhöhungen, andererseits durch bessere

Beköstigungs- und Wohneinrichtungen zu verbessern

bemüht war. Vor einem Jahre etwa geschah ferner
von derselben Stelle aus im deutschen Heere ein

neuer Schritt zur Verbesserung der Zukunft der

Unteroffiziere durch die Einrichtung der

Kapitulantenschulen, welche durch Ertheilung einer erhöhten

wissenschaftlichen Bildung die Unteroffiziere in
die Lage zu setzen bestimmt wurden, auch in ihrem

'späteren bürgerlichen Leben zur Einnahme von
besseren Stellungen wie bisher befähigt zu sein, um
ihnen dadurch ein reelles Aequivàlent für die immerhin

beträchtlichen Entbehrungen des Dienstlebens

für ihre spätere Zukunft zu bieten. Durch kaiserlichen

Erlaß sind die zuerst in dieser Hinsicht
ertheilten Bestimmungen nunmehr aufgehoben worden
und neue Verordnungen gegeben, welche den

Schulunterricht der Kapitulanten bei den Truppen regeln.
Bei der großen Wichtigkeit des Unteroffizierersatzes
und der Unteroffizierausbildung für eine jede Armee
dürfte eine kurze Erörterung dieser Bestimmungen
und der heutigen Lage des Unteroffizierstandes und
wie sich dieselbe in Folge der mehrfach veränderten
sozialen und speziell commerziellen und industriellen
Verhältnisse gestaltet hat, um so mehr zeitgemäß
erscheinen, als man sich bei Ihnen, wie Ihre letzte

Nummer beweist, gerade jetzt lebhaft mit diesen

Fragen beschäftigt. Wir müssen uns dabei für
Deutschland allerdings vergegenwärtigen, daß die

Milliardenperiode und die Epoche der Gründungen
vorüber ist und zahlreiche Fabriken und industrielle
Etablissements leer und unthätig dastehen.

Die neuen Bestimmungen nun haben vorläufig
für den bereits begonnenen diesjährigen Wintercur-
sus der Lehranstalten für Unteroffiziere und
Gemeine nur insofern zur Richtschnur zu dienen, als
es ohne Unterbrechung in denselben möglich ist.
Der Unterricht der Kapitulanten in den militärischen
Disziplinen erleidet durch die neuen Bestimmungen
keine Einschränkung. Fortan soll jedoch der Unterricht

der Kapitulanten auf zwei Stufen ertheilt
werden. Auf der ersten Stufe sollen die

Schulkenntnisse der Kapitulanten auf dasjenige Maaß
ergänzt werden, dessen jeder Unteroffizier bedarf,
um zur vollen Erfüllung seiner Dienstobliegenheiten
befähigt zu sein. Auf der zweiten Stufe soll den

Unteroffizieren Gelegenheit geboten werden, ihre
Kenntnisse mit Rücksicht auf die Anforderungen
besonderer militärischer Dienstleistungen (als
Feldwebel :c sowie im Hinblick auf die künftige
Versorgung im Civildienft zu erweitern. Auf beiden
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